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STEUERN

STEUERINFORMATIONEN FUR JANUAR 2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit 2025 ist (begleitet von Ubergangsvorschriften) bei Umsatzen
zwischen inldndischen Unternehmen eine elektronische Rechnung
(E-Rechnung) zu verwenden. Ein erstes Schreiben des Bundes-
finanzministeriums zu dem Thema datiert vom 15.10.2024. Ein Jahr
spater wurde nun ein zweites Schreiben veréffentlicht, in dem die Fi-
nanzverwaltung vor allem auf mégliche Fehler eingeht und dabei
drei Fehlerarten unterscheidet.

Dariber hinaus ist in diesem Monat auf folgende Aspekte hinzu-
weisen:

« Liegt eine doppelte Haushaltsfiihrung vor, sind die Unterkunfts-
kosten grundsatzlich als Werbungskosten abzugsfahig. Doch auf-
gepasst: Das setzt nach einer Entscheidung des Bundesfinanz-
hofs voraus, dass der Steuerpflichtige auch dazu verpflichtet ist,
die Kosten zu tragen. Im Streitfall scheiterte ein Abzug bei der
Ehefrau, weil der Ehemann die Wohnung angemietet hatte und
auch die Miete von seinem Konto bezahlte.

' Steuerkopfe

JANUAR

Martin Schmid
Steuerberatungs-
gesellschaft mbH & Co.KG
Schwollbogen 3

72555 Metzingen

Tel.: 07123-936 98 0
Fax: 07123 - 936 98 60
info@steuerberaterzukunft.de

« Verluste aus der Vermietung einer Ferienwohnung sind nur anzu-
erkennen, wenn eine Einklnfteerzielungsabsicht besteht. Das
Kriterium der ,ortsiblichen Vermietungszeit“ hat der Bundes-
finanzhof jingst prazisiert.

» Die Finanzverwaltung ist bei einer Betriebspriifung grundsatzlich
berechtigt, vom Steuerpflichtigen sémtliche E-Mails mit steuerli-
chem Bezug anzufordern. Nach einem Beschluss des Bundes-
finanzhofs obliegt es daher dem Steuerpflichtigen, aus den ange-
forderten Mails solche E-Mails herauszufiltern und dem Priifer
nicht vorzulegen, die keine Steuerrelevanz haben.

Diese und weitere interessante Informationen finden Sie in der Aus-
gabe fur Januar 2026. Viel Spaf3 beim Lesen!

martin schmj,
Irértin schmia
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ALLE STEUERZAHLER

Vertrage zwischen nahen Angehdrigen: Besser schriftlich,
aber nicht zwingend erforderlich

Allein der fehlende Abschluss eines  desverfassungsgerichts geht zudem  Die vollsténdige Version

schriftlichen Vertrags fihrt nicht dieses Artikels lesen Sie hier:
dazu, dass Vertrage zwischen nahen
Angehdrigen steuerlich nicht anzuer-

hervor, dass bei einem Fremdver-
gleich eine Gesamtbetrachtung aller

kennen sind. Ein Schriftformerforder- hat.
nis gibt es grundsatzlich nicht. Aus
einem aktuellen Beschluss des Bun-

mafpgeblichen Umstande zu erfolgen

LESEDAUER: 1 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Doppelte Haushaltsfiihrung: Keine
Werbungskosten fiir vom Ehegatten
gezahlte Wohnung

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: LB 5

LESEDAUER: 3 MIN.

ALLE STEUERZAHLER

Kl in der Steuerveranlagung:
Nordrhein-Westfalen weitet
Pilotprojekt aus

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: UL 5

LESEDAUER: 1 MIN.

VERMIETER

Einkiinfteerzielungsabsicht: Zur
ortsiiblichen Vermietungszeit fiir
eine Ferienwohnung

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: Ul s

LESEDAUER: 2 MIN.

FREIBERUFLER UND GEWERBETREIBENDE

Betriebspriifer diirfen E-Mails mit
steuerlichem Bezug anfordern

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: Ul e

LESEDAUER: 3 MIN.
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GESELLSCHAFTER UND GESCHAFTSFUHRER
VON KAPITALGESELLSCHAFTEN

Verdeckte Gewinnausschiittung:
Abzug ersparter Mietaufwendungen
als aupergewdhnliche Belastungen

Ersparte Mietaufwendungen, die beim Gesell-
schafter zu einer verdeckten Gewinnausschit-
tung (vGA) fihren, kdnnen insoweit als auBerge-
wohnliche Belastungen abgezogen werden, als sie
behinderungsbedingten Mehraufwand darstellen.
So lautet ein interessantes Urteil des Bundes-
finanzhofs.

Hintergrund

Bei einer vGA handelt es sich - vereinfacht - um
Vermégensvorteile, die dem Gesellschafter einer
Kapitalgesellschaft auferhalb der gesellschafts-
rechtlichen Gewinnverteilung gewéhrt werden.
Eine vGA darf den Gewinn der Gesellschaft nicht
mindern.

Nach § 33 Einkommensteuergesetz (EStG) sind
aufBergewohnliche Belastungen Aufwendungen,
die einem Steuerpflichtigen zwangslaufig entste-
hen und die héher sind als die Aufwendungen der
Mehrheit der Steuerpflichtigen mit vergleich-
barem Einkommen, Vermé6gen und Familienstand.

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 4 MIN.

UMSATZSTEUERZAHLER

Elektronische Rechnungen:
Zweites Schreiben des
Bundesfinanzministeriums

Seit 2025 ist (begleitet von Ubergangsvorschrif-
ten) bei Umséatzen zwischen inléandischen Unter-
nehmen eine elektronische Rechnung (E-Rech-
nung) zu verwenden. Ein erstes Schreiben des
Bundesfinanzministeriums zu dem Thema datiert
vom 15.10.2024. Ein Jahr spater wurde nun ein
zweites Schreiben veroéffentlicht.

Ubergangsregelungen

Nach § 14 Abs.1S. 3 Umsatzsteuergesetz (UStG)
ist eine E-Rechnung eine Rechnung, die in einem
strukturierten elektronischen Format ausgestellt,
Ubermittelt und empfangen wird und eine elektro-
nische Verarbeitung ermdglicht.

Die vollstandige Version

dieses Artikels lesen Sie hier: RS

LESEDAUER: 4 MIN.

UMSATZSTEUERZAHLER

Kleinunternehmer: Zum
Vorsteuerabzug beim Ubergang zur
Regelbesteuerung

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 3 MIN.
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ARBEITGEBER

Regeln fiir schwankenden Verdienst
im Minijob

Wenn das Einkommen bei einem Minijob nicht im-
mer gleich hoch ist, spricht man von einem
schwankenden Verdienst. Solche Schwankungen
sind grundsatzlich moglich - solange Regeln ein-
gehalten werden. Hierlber hat jingst die Minijob-
Zentrale informiert.

Der monatliche Verdienst darf im Durchschnitt
556 EUR (ab 2026: 603 EUR) nicht tiberschreiten.
Entscheidend ist nicht jeder einzelne Monat, son-
dern der Durchschnitt Uber ein ganzes Jahr. Das
heiBt: Auch wenn in einzelnen Monaten mehr ver-
dient wird, liegt ein Minijob vor - solange die
Jahresverdienstgrenze (2025: 6.672 EUR (12 Mo-
nate x 556 EUR); ab 2026: 7.236 EUR (12 Monate
x 603 EUR)) eingehalten wird.

Arbeitgeber mussen den regelmafigen Verdienst
vorausschauend schéatzen. Dabei sind regelmapig
wiederkehrende und vertraglich zugesicherte
Einmalzahlungen (z. B. Weihnachtsgeld) bei der
Prognose zu beriicksichtigen.

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 2 MIN.

Kontakt

VIP-Steuerképfe GmbH Drakenburger Str. 26
vip.steuerkoepfe.de 28207 Bremen

Disclaimer

ABSCHLIEBENDE HINWEISE

Broschiire: Steuertipps fir
Erbschaften und Schenkungen

Das Finanzministerium Baden-Wirttemberg hat
eine Broschure veroffentlicht, in der die wichtigs-
ten Inhalte des Erbschaft- und Schenkungsteuer-
rechts erldutert werden.

Die vollstandige Version Weiterlesen
dieses Artikels lesen Sie hier:

LESEDAUER: 1 MIN.

ABSCHLIEBENDE HINWEISE

Steuern und Beitrage
Sozialversicherung:
Falligkeitstermine in 01/2026

Steuertermine (Falligkeit):
* Umsatzsteuer (Monatszahler):12.1.2026
* Lohnsteuer (Monatszahler): 12.1.2026

Zahlungsschonfrist:
+15.1.2026

Beitrage Sozialversicherung (Falligkeit):
+ 28.1.2026

Alle Félligkeitstermine fiir

den Januar im Detail. LUETE E5ET

LESEDAUER: 1 MIN.

Profitieren von den Leistungen des StB-Klubs mit Winkekatze.
Bei Fragen wenden Sie sich gern an Ihren Steuerberater.

Steuern im Blick ist nach bestem Wissen und Kenntnisstand erstellt worden. Die Komplexitat und der stdndige Wandel der Rechtsmaterie ma-
chen es notwendig, Haftung und Gewahr auszuschliefen. Steuern im Blick ersetzt nicht die individuelle personliche Beratung. Hierfir steht
Ihnen Ihr Steuerberater gerne zur Verfligung. Steuern im Blick unterliegt urheberrechtlichem Schutz. Eine Speicherung zu eigenen privaten
Zwecken oder die Weiterleitung zu privaten Zwecken (nur in vollstdndiger Form) ist gestattet.

Kommerzielle Verwertungsarten, insbesondere der Abdruck in anderen Newslettern oder die Veréffentlichung auf Webseiten, bedurfen der
Zustimmung der Herausgeber. INW Institut fir Wissen in der Wirtschaft - www.iww.de. Bildnachweise: Seite 1: Looker_Studio - stock.adobe.
com, Seite 2: sitthiphong - stock.adobe.com, Seite 3: www.peopleimages.com, Seite 3: Copyright (C) Andrey Popov, Seite 4: weyo - stock.ado-
be.com. Gestaltung: WIADOK - Corporate Publishing fir Steuerberater - www.wiadok.de


https://mandanten.email/trackRedirect/111406387/110766246/YUhSMGNITTZMeTkyYVhBdWMzUmxkV1Z5YTI5bGNHWmxMbVJsTDIxaGJtUmhiblJsYm01bGQzTS9jR0Z5WVcwOVpYbEtlVnBYZUd4WldFNXNTV3B2ZUUxVVJUQk5SRWwzVDFSbmMwbHRSbmxrUjJ4cVlrZFZhVTlxUlhoTlJHTXlUbXBKTUU1cGQyZEpibVJyVTFkUmFVOXBTbGRoTVZwRFZqRmFkMkpGTVhGVWExWmhVa2RvUTFVeGFHRldiRnB4VVdwQ1lWSXhXakJYYkdSUFYwVTFTRlJyZUZOaVIzaDNWRlZvVTFJeFpFZFRXRXBWVWpGSk1sUnFRbTlYYXpGRlRVUXdhV1pSUFQwPQ==
https://mandanten.email/trackRedirect/111406387/110765953/YUhSMGNITTZMeTkyYVhBdWMzUmxkV1Z5YTI5bGNHWmxMbVJsTDIxaGJtUmhiblJsYm01bGQzTS9jR0Z5WVcwOVpYbEtlVnBYZUd4WldFNXNTV3B2ZUUxVVJUQk5SRWwzVDFSbmMwbHRSbmxrUjJ4cVlrZFZhVTlxUlhoTlJHTXlUbFJyTVUxNWQyZEpibVJyVTFkUmFVOXBTbGRoTVZwRFZqRmFkMkpGTVhGVWExWmhVa2RvUTFVeGFHRldiRnB4VVdwQ1lWSXhXakJYYkdSUFYwVTFTRlJyZUZOaVIzaDNWRlZvVTFJeFpFZFRXRXBWVWpGSk1sUnFRbTlYYXpGRlRVUXdhV1pSUFQwPQ==
https://mandanten.email/trackRedirect/111406387/110765697/YUhSMGNITTZMeTkyYVhBdWMzUmxkV1Z5YTI5bGNHWmxMbVJsTDIxaGJtUmhiblJsYm01bGQzTS9jR0Z5WVcwOVpYbEtlVnBYZUd4WldFNXNTV3B2ZUUxVVJUQk5SRWwzVDFSbmMwbHRSbmxrUjJ4cVlrZFZhVTlxUlhoTlJHTXlUbFJaTlU1NWQyZEpibVJyVTFkUmFVOXBTbGRoTVZwRFZqRmFkMkpGTVhGVWExWmhVa2RvUTFVeGFHRldiRnB4VVdwQ1lWSXhXakJYYkdSUFYwVTFTRlJyZUZOaVIzaDNWRlZvVTFJeFpFZFRXRXBWVWpGSk1sUnFRbTlYYXpGRlRVUXdhV1pSUFQwPQ==

	Verträge zwischen nahen Angehörigen: Besser schriftlich, aber nicht zwingend erforderlich


	Doppelte Haushaltsführung: Keine Werbungskosten für vom Ehegatten gezahlte Wohnung
	Einkünfteerzielungsabsicht: Zur ortsüblichen Vermietungszeit für eine Ferienwohnung
	KI in der Steuerveranlagung: Nordrhein-Westfalen weitet Pilotprojekt aus


	Betriebsprüfer dürfen E-Mails mit steuerlichem Bezug anfordern


	Verdeckte Gewinnausschüttung: Abzug ersparter Mietaufwendungen als außergewöhnliche Belastungen
	Elektronische Rechnungen: Zweites Schreiben  des Bundesfinanzministeriums
	Kleinunternehmer: Zum Vorsteuerabzug beim Übergang zur Regelbesteuerung 


	Steuern und Beiträge Sozialversicherung: Fälligkeitstermine in 01/2026


	Regeln für schwankenden Verdienst im Minijob


	Broschüre: Steuertipps für Erbschaften und Schenkungen



